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Beschlussvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Bezirksvertretung Heepen 27.08.2015 öffentlich

Stadtentwicklungsausschuss 08.09.2015 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. III/M 6 "Milse-West" Teilplan 2 für
das Gebiet östlich der Heilbronner Straße und westlich der Leinenstraße gemäß
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB)
- Stadtbezirk Heepen -

Aufstellungsbeschluss

Betroffene Produktgruppe

11 09 02 Teilräumliche Planung

Ausw irkungen auf Ziele, Kennzahlen

Änderung bestehenden Planungsrechts, Aufstellungsbeschluss

Ausw irkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

keine

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

keine

Beschlussvorschlag:

1. Der Bebauungsplan Nr. III/M 6 "Milse-West" Teilplan 2 ist für das Gebiet östlich der
Heilbronner Straße und westlich der Leinenstraße im vereinfachten Verfahren gemäß § 13
BauGB zu ändern (4. Änderung). Für die genaue Abgrenzung ist die im Abgrenzungsplan
einge tragene „Grenze des räumlichen Geltungs bereichs“ ver bindlich.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß §§ 2 (1) und 1 (8) BauGB ortsüblich öffentlich
bekannt zu machen.
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Oberbürgerm eister/Beigeordnete(r) Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.
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Begründung zum Beschlussvorschlag/ Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:

Anlass und Ziele der Planung

Innerhalb des großflächigen Wohngebiets Milse-West liegt zwischen der Heilbronner Straße im
Westen und der Leinenstraße im Osten ein bereits weitgehend bebautes Wohnquartier mit noch,
vor allem rückwärtigen, unbebauten Grund stücks anteilen. Das Wohnquartier ist durch auf ge-
lockerte Be bau ungs strukturen im Wesentlichen aus Einzel- und Doppelhäusern geprägt, unter-
geordnet bestehen kleinere Mehr familienhäuser. In den Einzel- und Doppelhäusern wurden jeweils
etwa 1-2 Wohnungen je Wohn gebäude realisiert, in den Mehrfamilien häusern, auch in rückwärtiger
Lage, wurden bislang bis zu sechs Wohnungen je Wohngebäude umgesetzt. Private
Vorhabenträger möchten in dem Wohn quartier weitere Neubauten als Mehr familien häuser
realisieren, teils sind dort nun bis zu neun Wohnungen je Wohngebäude vorgesehen.

Der rechts verbindliche Bebauungsplan Nr. III/M 6 „Milse-West“ Teilplan 2 überplant das genannte
Quartier als reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO. Er regelt die Bebauungsdichte über Vor gaben
zum Maß der bau lichen Nutzung (beispiels weise über die Zahl der Vollgeschosse), zur Bauweise
und zu den über baubaren Grund stücks flächen, er enthält jedoch keine direkten Steuerungs-
möglichkeiten zur Begrenzung der Zahl der Wohnungen je Wohn gebäude. Mit der zunehmenden
Errichtung von Mehrfamilien häusern mit einer jeweils größeren Anzahl an Wohnungen in dem
Wohnquartier, sind negative Auswirkungen auf das Erschließungssystem, hier insbesondere auf
den Stellplatz bedarf, sowie auf die Nachbar schaft erkennbar. Insbe sondere in den rückwärtigen,
straßen abge wandten Lagen ist eine hohe Zahl von Wohnungen hinsichtlich des Stellplatz bedarfs
und der Wohnruhe proble matisch. Aus städte baulicher Sicht ist eine dem Wohngebiets charakter,
der Nachbarschaft und dem Er schlie ßungs system (Stellplatz bedarf) wider sprechende Verdichtung
in diesem weit gehend aus klein teiliger Bebauung geprägten Wohn siedlungs bereich nicht
wünschens wert. Die Fest setzungen des rechtsverbindlichen Bebauungs plans stehen der Um-
setzung einer größeren Wohnungs zahl in den einzelnen Wohn gebäuden nicht entgegen. Die Ver-
waltung schlägt daher vor, den derzeit geltenden Bebauungs plan für das Wohnquartier zwischen
der Heilbronner Straße und der Leinen straße zu ändern, um die in der Ursprungs planung
geltenden Fest setzungen im Sinne heutiger Ziel vorstellungen zu ergänzen. Eine diesen Zielen
entgegen stehende Vor haben planung könnte dann auf dieser Grundlage gemäß § 15 BauGB
zurückgestellt werden.

Städtebaulich wird die Aufnahme von ergänzenden Regelungen zur höchstzulässigen Zahl der
Wohnungen je Wohngebäude gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB in den rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan grund sätzlich befür wortet. Ein Planungs erfordernis im Sinne des § 1 (3) BauGB ist gegeben,
um die Zahl der Wohnungen je Wohngebäude in Anlehnung an den vorhandenen Wohn gebiets-
charakter hier planungsrechtlich ergänzend zu steuern und die Nachbar verträglichkeit der Wohn-
bebauung insgesamt zu wahren. Die angestrebte Änderung des Bebau ungs plans soll eine dem
Wohn gebiets charakter sowie dem Erschließungs system und dem Stell platzbedarf ange messene
Verdichtung gewährleisten.

Allgemeines und Verfahren

Die Größe des Plangebiets beläuft sich auf etwa 1,5 ha. Die 4. Änderung des Bebauungsplans
Nr. III/M 6 Teilplan 2 bezieht sich auf das Gebiet östlich der Heilbronner Straße und westlich der
Leinen straße. Für die genaue Abgrenzung wird auf den Abgrenzungs plan verwiesen. Die Auf-
nahme von textlichen Festsetzungen zur Regelung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen je
Wohngebäude ergänzt die Vorgaben der Ursprungsplanung zur Wohn dichte und berührt nicht die
Grundzüge der Planung. Die geplante Bebauungs plan änderung soll daher im vereinfachten
Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden.
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB soll zu einem späteren Zeit-
punkt durch geführt werden.

Planungsrechtliche und städtebauliche Situation

Nach dem geltenden Bebauungsplan Nr. III/M 6 Teilplan 2 aus dem Jahr 1972 sind in dem reinen
Wohngebiet zweigeschossige Gebäudekörper mit flach geneigten (Sattel-)Dächern zwischen
25°-30° zulässig. Die Gebäude sind in der offenen Bau weise mit seitlichem Grenzabstand zu
errichten. Die Grundflächenzahl und die Geschoss flächenzahl richten sich hier nach den Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Der Bebauungsplan gibt kleinteilige überbaubare Flächen vor und zielt
somit insgesamt auf kleinteilige Wohnbaustrukturen in einer aufgelockerten Bauweise ab. Die
städte bauliche Situation im hier überplanten Bereich entspricht weitgehend den Fest setzungen
des Bebauungs plans, Abweichungen bestehen unter anderem hinsichtlich der umge setzten Dach-
neigungen.

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. III/M 6 wurde in zwei rechts kräftigen Verfahren geändert, diese
beiden Änderungsverfahren betreffen nicht den vorliegenden Änderungsbereich. Eine 3. Änderung
wurde im Jahr 1983 eingeleitet. Diese angestrebte Änderung betrifft mehrere Teil flächen in den
Teilplänen 1 und 2. Es wurde unter anderem eine Reduzierung der fest gesetzten Zahl der Voll-
geschosse angestrebt sowie eine Verringerung der Straßenausbaubreiten. Dieses Verfahren ruht
und betrifft ebenfalls nicht den vorliegenden Änderungsbereich. Drei Teilbereiche des Ursprungs-
plans des Teilplans 2 werden west lich der Heilbronner Straße, südlich der Donau schwabenstraße
und südlich der Straße Sandbrink mittlerweile durch den Bebauungs plan Nr. III/M 8 „Fischerheide“
Teilpläne A, B und C überplant.

Finanzielle Auswirkungen

Die vorliegende Bebauungsplanänderung wird vom Bauamt der Stadt Bielefeld bearbeitet. Darüber
hinaus gehende Kosten entstehen der Stadt Bielefeld voraussichtlich nicht.

Löseke       Bielefeld, den
Stadtkämmerer

Anlage A
 Übersichtsplan
 Abgrenzungsplan
 rechtsverbindlicher Bebauungsplan (Nutzungsplan)
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